
Die vorliegenden Instandhaltungs- und Montagebedingungen gelten ausschließlich im Geschäftsver-
kehr gegenüber Unternehmen sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Für sämtliche Aufträge durch die Beutlhauser-Gruppe, 
im Folgenden Auftragnehmer genannt, gelten unter Ausschluss etwa entgegenstehender Geschäfts-
bedingungen des Auftraggebers allein die nachstehenden Bedingungen. Vereinbarungen, die die Be-
dingungen des Auftragnehmers abändern, erweitern oder ergänzen sollen, müssen ausdrücklich und 
schriftlich getroffen werden. Das gleiche gilt für Zusagen und Abreden mit Vertretern, die ebenfalls zu 
ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Auftragnehmer bedürfen; eine Abweichung 
von diesem Schriftformerfordernis bedarf ebenfalls der Schriftform. Abweichende Geschäftsbedin-
gungen des Auftraggebers haben keine Gültigkeit. Die Annahme des Angebotes gilt in jedem Falle als 
Anerkennung der Instandhaltungs- und Montagebedingungen des Auftragnehmers. Auch wenn der 
Auftragnehmer in Kenntnis von diesen Bedingungen abweichende oder entgegenstehende Bedingun-
gen des Auftraggebers die Leistung vorbehaltslos ausführt, bedeutet dies keine Zustimmung – auch 
in diesem Fall gelten die vorliegenden Bedingungen. Die vorliegenden Instandhaltungs- und Monta-
gebedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn diese nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. Im Übrigen werden die erteilten Aufträge erst durch die jeweiligen 
schriftlichen Bestätigungen des Auftragnehmers verbindlich.

§1  Allgemeines und Auftragserteilung: Vertragsabschluss
1. Die vorliegenden Bedingungen gelten für Instandhaltungs- (Inspektion, Instandsetzung, Wartung) und 

Montagearbeiten des Auftragnehmers. Angebote des Auftragnehmers sind unverbindlich. Die Anga-
ben in den Beschreibungen über Leistungen, Gewichte, Betriebskosten, Geschwindigkeiten usw. sind 
nur als annähernd zu betrachten. 

2. Der Auftrag ermächtigt den Auftragnehmer, Unteraufträge zu erteilen und Probefahrten sowie Über-
führungsfahrten durchzuführen

§2 Kostenvoranschlag
1. Mündliche Angaben über die Höhe der zu erwarteten Instandhaltungs- und Montagekosten sind stets 

unverbindlich.
2. Schriftliche Kostenvoranschläge sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich als verbindlich be-

zeichnet sind, wobei Textform ausreichend ist. Sie können um 20 % überschritten werden, wenn sich 
bei Inangriffnahme oder bei Durchführung des Auftrages die Ausführung zusätzlicher Arbeiten oder
die Verwendung zusätzlicher Teile oder Materialien als notwendig erweist.

3. Stellt sich bei Ausführung der Arbeiten heraus, dass bei ordnungsgemäßer Ausführung der Kosten-
voranschlag im Sinne der Ziffer 2 um mehr als 20 % überschritten wird, ist davon der Auftraggeber 
zu verständigen. Sein Einverständnis gilt als gegeben, wenn er einer Erweiterung der Arbeiten nicht 
binnen 3 Werktagen nach Benachrichtigung widerspricht – auf diese Rechtsfolge wird der Auftragneh-
mer bei seiner Mitteilung nochmals ausdrücklich hinweisen.

4. Die zur Erstellung eines verlangten Kostenvoranschlags erbrachten Leistungen und Lieferungen be-
sonderer Art werden dem Auftraggeber auch dann berechnet, wenn es nicht zur Ausführung der
Arbeiten oder zu einer solchen in abgeänderter Form kommt.

5. Kündigt der Auftraggeber den Vertrag, so hat er die bis dahin angefallenen Arbeiten und Kosten
sowie die nicht mehr abwendbaren Kosten, einschließlich der Aufwendungen für bestellt und bereits 
beschaffte Ersatzteile, sowie einen entsprechenden Gewinnanteil zu bezahlen. Dies gilt jedoch dann 
nicht, wenn Hintergrund der Kündigung eine Überschreitung des Kostenvoranschlages ist.

§3 Fertigstellung
1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen schriftlichen als verbindlich bezeichneten Fertigungstermin 

einzuhalten. Ändert oder erweitert sich der Arbeitsumfang gegenüber dem ursprünglichen Auftrag
und tritt dadurch eine Verzögerung ein, hat der Auftragnehmer unverzüglich unter Angabe der Gründe 
einen neuen Fertigungstermin zu nennen.

2. Der Auftragnehmer ist zu Teillieferungen und -leistungen und entsprechenden Teilberechnungen be-
rechtigt, falls dies für den Auftraggeber zumutbar ist.

3. Im Falle von höherer Gewalt, bei Arbeitskämpfen und beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, 
die außerhalb des Einflussbereiches des Auftragnehmers liegen, verlängert sich auch ein verbindlicher 
Fertigstellungstermin angemessen.

4. Ein nachweisbarer Schaden, der dem Auftraggeber durch den Verzug des Auftragnehmer entsteht, wird 
als pauschalierte Verzugsentschädigung ersetzt. Diese beträgt für jede volle Woche des Verzuges 0,5 %, 
insgesamt jedoch maximal 5% des Netto-Instandhaltungs- bzw. Montagepreises desjenigen Instand-
haltungs- bzw. Montageteils, welches aufgrund des Verzuges nicht rechtzeitig benutzt werden konnte. 
Gewährt der Auftraggeber dem Auftragnehmer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahme-
fälle – eine angemessene Frist zur Erbringung der Instandhaltungs- bzw. Montageleistung und wird diese 
Frist nicht eingehalten, ist der Auftraggeber nach den gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt.  
Weitergehende Ansprüche bestehen – unbeschadet § 9 Nr. 3 dieser Bedingungen – nicht. 

§4 Abnahme
1. Die Fertigstellung einer Instandhaltung bzw. Montage teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber mit. 

Die zugesandte Rechnung gilt auch als Benachrichtigung. Die Abnahme hat binnen 3 Werktagen nach 
Zugang der Mitteilung zu erfolgen.

2. Ist die Instandhaltung bzw. Montage nicht bei der Abnahme durch den Auftraggeber beanstandet
worden oder ist die Abnahme nicht fristgemäß erfolgt, gilt der Vertragsgegenstand als ordnungsge-
mäß abgenommen.

3. Bei Verzug mit der Übernahme des Instandhaltungs- bzw. Montagegegenstandes kann

der Auftragnehmer die ortsübliche Aufbewahrungsgebühr für eine tageweise Aufbewah-
rung berechnen. Der Instandhaltungs- bzw. Montagegegenstand kann nach Ermessen 
des Auftragnehmers auch anderweitig zu den üblichen Bedingungen aufbewahrt werden.  
Kosten der Aufbewahrung gehen zu Lasten des Auftraggebers.

§5 Gefahrenübergang und Transport
1.  Ist der Auftraggeber über die Fertigstellung der Instandhaltung bzw. Montage benachrichtigt worden, 

geht die Gefahr auf ihn über.
2. Wird vereinbarungsgemäß der Transport vom Auftragnehmer übernommen, geschieht dies auf Rech-

nung und Gefahr des Auftraggebers

§6 Fälligkeit und Zahlung
1. Mit Übernahme des instandgehaltenen bzw. montierten Gegenstandes, spätestens jedoch acht Ka-

lendertage nach der Meldung der Fertigstellung und dem Zugang der Rechnung, ist der Rechnungs-
betrag fällig. Der Rechnungsbetrag ist ohne Skonto oder sonstige Abzüge rein netto zu zahlen. 

2. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten die am Liefertag jeweils gültigen Preise des Auftragneh-
mers und, sofern Preise nach Liste geführt werden, diese Listenpreise. Wenn bei der Auftragserteilung 
ein fester Preis vereinbart wurde, so ist dieser zu berechnen. 

3. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Sie wird dem Auftraggeber in der jeweils gültigen
Höhe zur Zeit der Rechnungstellung gesondert berechnet.

4. Beanstandungen einer Rechnung müssen per Textform binnen acht Werktagen nach Zugang der
Rechnung erfolgen.

5. Der Auftragnehmer kann Vorauszahlung verlangen.
6. Dem Auftraggeber steht ein Recht zur Aufrechnung und Zurückbehaltung nur zu, wenn seine Gegen-

ansprüche rechtskräftig festgestellt, in einem rechtshängigen Verfahren entscheidungsreif, unbestrit-
ten oder vom Auftragnehmer anerkannt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Auftraggeber nur 
ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

§7 Eigentumsvorbehalt, Zurückbehaltungs- und Pfandrecht
1. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an allen Einbaugegenständen bis zur völligen Bezahlung 

sämtlicher ihm aus der Geschäftsverbindung mit dem Auftraggeber zustehenden Forderungen vor. Bei 
laufender Rechnung dient das gesamte Vorbehaltsgut zur Sicherung der Saldenforderung.

2. Übersteigt der realisierbare Wert der für den Auftragnehmer bestehenden Sicherheiten die Forderun-
gen an den Auftraggeber nicht nur vorübergehend um mehr als 10 %, so ist der Auftragnehmer auf 
Verlangen des Auftraggebers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach eigener Wahl verpflichtet.

3. Der Auftragnehmer kann an dem Vertragsgegenstand ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, bis Zah-
lung gem. § 6 dieser Bedingungen geleistet ist und auch Zahlungen für frühere Lieferungen und
Leistungen des Auftragnehmers erfolgt sind.

4. Der Auftragnehmer erhält an dem Vertragsgegenstand wegen seiner Forderung aus dem Auftrag und 
wegen ihm zustehender Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Lieferungen und sonstigen 
Leistungen ein gesetzliches und vertragliches Pfandrecht.

5. Vorsorglich tritt der Auftraggeber für den Fall, dass er nicht Eigentümer des Instandhaltungs- 
bzw. Montagegegenstandes ist, den Anspruch und Anwartschaft auf Eigentumsübertragung oder
Rückübertagung nach vollständiger Tilgung bestehender Ansprüche Dritter an den Auftragnehmer
ab und ermächtigt diesen hiermit unwiderruflich für den Auftraggeber zu erfüllen. Eine Verpflichtung, 
anstelle des Auftraggebers zu erfüllen, besteht für den Auftragnehmer jedoch nicht.

6. Wird der Instandhaltungs- bzw. Montagegegenstand mit Ersatzteilen des Auftragnehmers verbunden 
und ist dieser Gegenstand als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Auftraggeber dem Auftrag-
nehmer anteilmäßig Miteigentum, soweit der Gegenstand ihm gehört. Der Auftraggeber verwahrt das 
Miteigentum für den Auftragnehmer.

§8 Mängelansprüche
1. Nimmt der Auftraggeber den Auftragsgegenstand trotz Kenntnis oder Kennenmüssens eines Mangels 

ab, stehen ihm Mängelansprüche nur zu, wenn er sich diese bei Abnahme vorbehält. Voraussetzung 
für Mängelansprüche bei nicht erkennbaren Mängeln ist, dass sie dem Auftragnehmer unverzüglich 
nach Feststellung schriftlich mitgeteilt und genau bezeichnet werden. 

2. Mängelansprüche verjähren zwölf Monate nach Abnahme der Instandhaltungs- bzw. Montageleis-
tung.

3. Für Mängel, die auf einem Umstand beruhen, der vom Auftraggeber zu vertreten ist, übernimmt der 
Auftragnehmer keine Haftung. Das Gleiche gilt, wenn der Mangel für die Interessen des Auftraggebers 
unerheblich ist. Hat der Auftraggeber ohne Einwilligung des Auftragnehmers Montagearbeiten oder 
Instandhaltungsarbeiten unsachgemäß selbst an dem Gegenstand vorgenommen oder von einem
Dritten ausführen lassen, entfällt die Haftung des Auftragnehmers.

4. Dem Auftragnehmer sind, soweit nicht besondere, vom Auftraggeber zu beweisende Um-
stände entgegenstehen, in jedem Falle zwei Nachbesserungsversuche zuzugestehen, be-
vor weitergehende Rechte geltend gemacht werden können. Lässt der Auftragnehmer
– unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte Frist für die
Nacherfüllung fruchtlos verstreichen, so hat der Auftraggeber nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten ein Minderungsrecht. Das Minderungsrecht besteht auch in sonstigen Fällen des Fehlschla-
gens der Nacherfüllung. Nur wenn die Reparatur bzw. Montage trotz der Minderung für den Auf-
traggeber nachweisbar ohne Interesse ist, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. 
Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers gem. § 9 dieser Bedingungen bleiben unberührt.
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§9 Sonstige Haftung und Haftungsbeschränkung
1. Wird bei einer Instandhaltung oder Montage ein Instandhaltungs- oder ein Montagegegenstand durch 

das Verschulden des Instandhaltungs- bzw. Montagepersonals beschädigt oder geht es verloren, so 
ist der Auftragnehmer verpflichtet, es auf seine Kosten wieder instand zu setzten oder es zu ersetzen.

2.  Wenn durch Verschulden des Auftragnehmers die Instandhaltungs- und Montageleistung vom Auf-
traggeber infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss 
liegenden Vorschlägen oder Beratungen sowie anderer vertraglichen Nebenverpflichtungen – insbe-
sondere der Anleitung für Bedienung und Wartung – nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so 
gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Auftraggebers die Regelungen der §§ 8, 9, Nr. 1 und 
3 dieser Bedingungen entsprechend.

3. Für Schäden, die nicht am Instandhaltungs- bzw. Montagegegenstand selbst entstanden sind, haftet 
der Auftragnehmer 
•  gleich aus welchen Sach- und Rechtsgründen auch immer – nur
•  bei Vorsatz,
•  bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender Angestellter,
•  bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit,
•  bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen hat,
•  bei Mängeln, deren Abwesenheit der Auftragnehmer garantiert hat, 
•  soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegen-

ständen gehaftet wird.
 Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Auftragnehmer auch bei grober 

Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt 
auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Weitere Schadensersatzan-
sprüche sind ausgeschlossen

§10 Verjährung
 Alle Ansprüche des Auftraggebers – gleich aus welchen Sach- und Rechtsgründen – verjähren in 

zwölf Monaten ab Abnahme. Für Schadensersatzansprüche gem. § 9 Nr. 3 dieser Bedingungen gelten 
die gesetzlichen Fristen. Erbringt der Auftragnehmer die Instandhaltungs- bzw. Montagearbeiten an 
einem Bauwerk und verursacht dadurch dessen Mangelhaftigkeit, gelten ebenfalls die gesetzlichen 
Fristen.

§11 Technische Hilfeleistung des Auftraggebers bei Außeninstandhaltungen
1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, im Bedarfsfall auf seine Kosten geeignete Hilfskräfte in ausrei-

chender Zahl und für die erforderliche Zeit zur Verfügung zu stellen und dem Auftragnehmer bei der 
Durchführung seiner Arbeiten Unterstützung zu gewähren.

2.  Die Hilfskräfte haben den Weisungen der mit der Leitung der Instandhaltung vom Auftragnehmer be-
trauten Personen Folge zu leisten. Für die bereitgestellten Hilfskräfte übernimmt der Auftragnehmer 
keine Haftung. 

3.  Der Auftraggeber ist verpflichtet, für die Instandhaltung die erforderliche Energie (z. B. Beleuchtung, 
Betriebskraft, Wasser) einschließlich der erforderlichen Anschlüsse auf seine Kosten bereitzustellen.

4.  Falls notwendig, sind vom Auftraggeber diebstahlsichere Räume für die Aufbewahrung der Werkzeuge 
des Instandhaltungspersonals und heizbare Aufenthaltsräume auf seine Kosten zur Verfügung zu 

stellen.
5.  Vom Auftraggeber sind auf seine Kosten alle Materialien und Betriebsstoffe bereitzustellen und alle 

sonstigen Handlungen vorzunehmen, die zur Einregulierung des Instandhaltungsgegenstandes und 
zur Durchführung der Erprobung notwendig sind.

6.  Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass nach Eintreffen des Instandhaltungspersonals unverzüg-
lich mit der Instandhaltung begonnen werden kann. Eintretende Verzögerungen, die vom Auftragge-
ber zu vertreten sind, gehen zu seinen Lasten.

7.  Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen nicht nach, so ist der Auftragnehmer berechtigt, 
aber nicht verpflichtet, an seiner Stelle und auf seine Kosten die Handlungen vorzunehmen.

8.  Die gesetzlichen Rechte und Ansprüche des Auftragnehmers bleiben im Übrigen unberührt.

§12 Ergänzende allgemeine Bedingungen für die Gestellung von Außendienstmonteuren und 
Montagewerkzeugen

1. Zeitliche Angaben hinsichtlich Beginn, Dauer und Beendigung der Arbeiten sowie Angaben über die 
Gestellung von Montagewerkzeugen und Montagegeräten sind unverbindlich. Die Arbeitszeit des 
Montagepersonals ist die tarifliche Arbeitszeit. Dem Auftragnehmer steht es frei, einen Kundendienst-
wagen einzusetzen. Die Auswahl des Montagepersonals behält sich der Auftragnehmer vor.

2. Reisezeit wird wie Arbeitszeit berechnet. An Wochenenden stehen dem Montagepersonal Familien-
heimfahrten zu. Wartezeiten und Reisen, die durch vorzeitigen Abruf des Montagepersonals oder 
durch eine vom Auftragnehmer nicht verschuldete Verzögerung oder Unterbrechung der Arbeiten 
oder Reisen entstehen bzw. sich als notwendig erweisen, werden wie normale Arbeitsstunden bzw. 
Reisen berechnet. Können die Arbeiten von dem entsandten Montagepersonal nicht durchgeführt 
werden, weil dazu Spezialkenntnisse oder Spezialwerkzeuge erforderlich sind, und dieser Umstand 
dem Auftragnehmer nicht bekannt war, werden die durch vergebliche Reisen entstandenen Reisen- 
und Lohnkosten dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. 

3. Für die Vergütung der Reisekosten gilt das entsendete Werk als Ausgangpunkt der Reise und als Rück-
reiseziel. Das Montagepersonal ist verpflichtet, an jedem Wochenende und nach beendeter Arbeitszeit 
dem Auftraggeber die Rechnung (Arbeitsbescheinigung) zur Prüfung vorzulegen und eine Durchschrift 
auszuhändigen. Der Auftraggeber hat durch seine Unterschrift die Richtigkeit zu bestätigen. Unter-
bleibt die Unterschrift, gleichgültig aus welchem Grund, so können Beanstandungen nur anerkannt 
werden, wenn sie sofort nach Abreise des Montagepersonals schriftlich geltend gemacht werden. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, für die Sicherheit des Arbeitsplatzes, die Einhaltung bestehender 
Sicherheitsvorschriften und für angemessene Arbeitsbedingungen zu sorgen.

§13 Erfüllungsort und Gerichtsstand
 Erfüllungsort für Zahlungen und ausschließlicher Gerichtsstand ist, wenn der Auftraggeber Kauf-

mann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
ist, für beide Teile und für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsver-
bindung der Hauptsitz des Auftragnehmers oder – nach seiner Wahl – der Sitz der Zweigniederlassung 
die den Vertrag abgeschlossen hat. 

 Der Auftragnehmer ist jedoch berechtigt, den Auftraggeber auch an seinem Wohn- oder Geschäftssitz 
zu verklagen.

 Das Vertragsverhältnis und alle daraus entstehenden Ansprüche sowie Rechtsverhältnisse beurteilen 
sich nach deutschem Recht.


